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Wie erhalten Geduldete und Gestattete eine Teilnahmeberechtigung für einen Integrations- oder DeuFöV-Kurs? 
 

                  Seit 6 Monaten in Duldung oder 3 Monaten in Gestattung mit unsicherer Bleibeperspektive 
 

 

                                                 Einreise nach Deutschland vor dem 01.08.2019 
 

 
       Beschäftigungserlaubnis im Ausweis überprüfen 

 
 

Beschäftigung nicht erlaubt    Eingeschränkte oder uneingeschränkte Arbeitserlaubnis 

 
 

 
 

Kein Zugang zu Integrations- oder      Zugang zu Integrations- oder DeuFöV-Kursen 

DeuFöV-Kursen     
 

 
 

        

Zugang zu VwV- o. EOK-Kursen    Arbeitslose, Arbeitsuchende,     Personen in Beschäftigung o. Ausbildung
       Ausbildungssuchende      müssen d. Zugangsberechtigung für den 

               Kurs selbst beim BAMF beantragen; 
Für Gestattete mit Kindern unter 6 

Jahren gilt das Gleiche   
                 

 

 
 

        Fragebogen zur Kompetenz-  DeuFöV-Kandidaten  Integrationskursberechtigte 
        feststellung von Asylbewerbern  bekommen die Be- bekommen Hilfe bei der 

        ausfüllen und zusammen mit d.  rechtigung über d. Antragstellung über die 

        Ausweiskopie an Fr. Hein (AfA)  BAMF und sollen MBE´s und können dorthin 
        schicken    Antrag hinschicken verwiesen werden 

INFO: Für Personen mit 
humanitärer Duldung und 
Personen aus sicheren 
Herkunftsländern gelten 
zum Teil andere Regel-
ungen! 


